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Satzung  
terre des hommes Deutschland e.V.  

(Beschlossen von der Mitgliederversammlung am 19. und 20. Juni 2004) 
 
mê®~ãÄÉä=
terre des hommes Deutschland e.V. setzt sich als entwicklungspolitische Kinder-
hilfsorganisation dafür ein, Zukunft für Kinder in einer gerechten und friedlichen 
Welt zu schaffen, und zwar für die heute lebenden Kinder ebenso wie für nachfol-
gende Generationen. Die fundamentalen Prinzipien der Menschenrechte, der Tole-
ranz und der Gleichberechtigung aller Menschen unabhängig von Herkunft, Ge-
schlecht und Religion, sind Grundlage der Arbeit. 
terre des hommes setzt sich ein für eine Welt in der für alle Kinder das Überleben 
gesichert ist, kein Kind mehr ausgebeutet wird, alle Kinder Bildungs- und Entwick-
lungschancen haben, die Kinderrechte verwirklicht sind, wirtschaftliche und sozia-
le Gerechtigkeit und Frieden herrschen und in der Konflikte gewaltfrei gelöst wer-
den. 
terre des hommes Deutschland e.V. versteht sich als Bürgerinitiative und sucht Men-
schen im Süden und im Norden, die sich gemeinsam mit terre des hommes für die 
Verwirklichung dieser Vision einsetzen wollen. 
 
¬=N= k~ãÉ=ìåÇ=páíò=
Der Verein führt den Namen »terre des hommes Deutschland e.V.« und als Na-
menszusatz die Bezeichnung »Hilfe für Kinder in Not«. Sitz des Vereins ist Osna-
brück. Er ist im Vereinsregister eingetragen. 
 
¬=O= wïÉÅâ=ÇÉë=sÉêÉáåë=
(1) Um Zukunft für alle Kinder in einer gerechten und friedlichen Welt zu schaf-

fen, unterstützt terre des hommes Deutschland e.V. Projekte, die insbesondere  
• das Überleben und die Gesundheit von Kindern sichern, 
• der Erziehung, Bildung und Berufsausbildung dienen, 
• Kinder vor wirtschaftlicher oder sexueller Ausbeutung schützen, 
• Kindern und ihren Familien helfen, die Opfer von Krieg und Gewalt, von 

Vertreibung und politischer, rassischer, religiöser oder geschlechtsspezi-
fischer Verfolgung geworden sind. 

(2) Der Verein klärt über die Hintergründe von Not und Ungerechtigkeit auf, tritt 
für eine weltweite friedliche, sozial nachhaltige und umweltverträgliche Ent-
wicklung ein, mit dem Ziel internationale Gesinnung und Toleranz zu fördern. 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes: »steuerbegünstigte Zwecke« 
der Abgabenordnung. 
Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet wer-
den. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Vereinsmitteln. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßige Vergütungen begünstigt werden. 

 
¬=P= dêìåÇë®íòÉ=ÇÉê=^êÄÉáí=
(1) terre des hommes Deutschland e.V. hilft mit seiner Arbeit Mädchen und Jun-

gen in ihrem sozialen Umfeld, strebt dabei immer auch die Gleichberechtigung 
der Geschlechter, insbesondere in Bezug auf den Zugang zu Bildung, Ressour-
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cen und gesellschaftlicher Teilhabe, an und handelt in Respekt vor den jeweili-
gen kulturellen Gegebenheiten. Im Mittelpunkt der Projektarbeit steht stets die 
Frage, wie sich die Situation der Kinder am wirkungsvollsten verbessern lässt.  

(2) terre des hommes Deutschland e.V. schützt Kinder in ihrem sozialen Umfeld 
vor Misshandlungen und ergreift alle dafür erforderlichen Maßnahmen. 

(3) terre des hommes Deutschland e.V. handelt gemeinsam mit Kindern und nicht 
nur für sie. terre des hommes Deutschland e.V. ermutigt die Kinder, selbst ak-
tiv zu werden. 

(4) terre des hommes Deutschland e.V. arbeitet zur Verwirklichung seiner Ziele 
mit Partnerorganisationen in Süd und Nord zusammen. 

(5) terre des hommes Deutschland e.V. entscheidet gemeinsam mit seinen Partner-
organisationen in Süd und Nord, wie die Ziele von terre des hommes in der je-
weiligen Region am Erfolg versprechendsten verwirklicht werden können. 

(6) terre des hommes Deutschland e.V. unterstützt seine Partnerorganisationen 
auch durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen insbesondere bei der Selbstor-
ganisation und durch Vernetzung der Partnerorganisationen untereinander  

(7) terre des hommes Deutschland e.V. beteiligt seine Partnerorganisationen und 
seine hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an wichtigen Entschei-
dungen. 

 
¬=Q= sÉêã∏ÖÉåëîÉêï~äíìåÖ=
Um die Vereinsziele zu verwirklichen, betreibt terre des hommes Deutschland e.V. 
eine Vermögensverwaltung unter Beachtung des § 14 Abgabenordnung. Hierzu 
bedient sich der Verein insbesondere der unselbständigen Gemeinschaftsstiftung 
terre des hommes. Besondere Organe der Gemeinschaftsstiftung sind der Stiftungs-
rat und die Stifterversammlung. Das Nähere regelt das Stiftungsstatut. 
 
¬=R= a~ÅÜîÉêÄ~åÇ=
Der Verein ist Mitglied der Internationalen Föderation terre des hommes und trägt 
aktiv zu ihrer Arbeit bei. 
 
¬=S= ^êÄÉáíëÖêìééÉå=
(1) Die Arbeitsgruppen tragen die örtliche und regionale Arbeit des Vereins. Die 

Gründung einer Arbeitsgruppe bedarf der Zustimmung des Vorstands. Dieser 
kann auch Arbeitsgruppen zulassen, die nicht örtlich oder regional gebunden 
sind, sondern bestimmte Aufgaben bearbeiten (überregionale thematische Ar-
beitsgruppen). Der Vorstand soll überregionale thematische Arbeitsgruppen 
insbesondere dann zulassen, wenn sie zu den regionalen Schwerpunkten der 
Projektarbeit oder thematischen Schwerpunkten von terre des hommes 
Deutschland e.V. arbeiten und andere überregionale thematische Arbeitsgrup-
pen mit gleicher oder ähnlicher Aufgabensetzung noch nicht bestehen.  

(2) Kinderrechtsteams und andere von Kinder- und Jugendlichen gegründete 
Gruppen bedürfen einer erwachsenen Person, die von den Kindern und Jugend-
lichen gewählt wird und Verantwortung in allen rechtlichen Angelegenheiten 
und für die Wahrnehmung der Aufgaben nach Abs. 4 übernimmt. Sie wird von 
der Gruppe benannt, vom Vorstand bestätigt und mit der Bestätigung Mitglied 
des Vereins. Die Gruppe muss die Benennung im jährlichen Turnus bis zum 
31. Januar eines jeden Jahres erneuern und kann die Benennung jederzeit wi-
derrufen; der Vorstand kann die Bestätigung versagen, wenn Zweifel an der 
Eignung der Begleitperson bestehen.  
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(3) Einzelpersonen, die sich aktiv für die Ziele von terre des hommes Deutschland 
e.V. einsetzen wollen, ohne einer Arbeitsgruppe anzugehören, können vom 
Vorstand den Status einer Korrespondentin oder eines Korrespondenten erhal-
ten.  

(4) Die Arbeitsgruppen benennen Mitglieder, welche für die Aufgabenbereiche An-
sprechfunktion, Öffentlichkeitsarbeit und Finanzen verantwortlich sind.  

(5) Lehnt der Vorstand die Zulassung einer Arbeitsgruppe oder einer Korrespon-
dentin oder eines Korrespondenten oder die Bestätigung einer Begleitperson 
einer Kinder- oder Jugendgruppe ab, so hat er seine Entscheidung und ihre 
Gründe schriftlich mitzuteilen. Die Antragstellerinnen oder Antragsteller kön-
nen hiergegen innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Gründe die Ent-
scheidung der nächsten Mitgliederversammlung beantragen. 

(6) Die Arbeitsgruppen sind nicht rechtsfähig.  
(7) Der Arbeitsgruppenstatus erlischt, wenn eine Arbeitsgruppe in zwei aufeinander 

folgenden Jahren keine Mitglieder benennt; dies gilt nicht für Kinder- und Jugend-
gruppen. Der Vorstand kann den Arbeitsgruppenstatus und den Korrespondenten-
status aberkennen, wenn eine Tätigkeit im Sinne des Vereins nicht mehr erkennbar 
ist oder eine Arbeitsgruppe keine verantwortlichen Mitglieder nach Abs. 4 be-
nennt. Der Vorstand kann die Bestätigung der Begleitperson einer Kinder- und Ju-
gendgruppe widerrufen, wenn Zweifel an ihrer Eignung entstehen. Absatz 5 findet 
entsprechende Anwendung. 

 
¬=T= jáíÖäáÉÇëÅÜ~Ñí=
(1) Natürliche Personen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Arbeitsgruppe, 

Korrespondentinnen oder Korrespondenten oder Begleitpersonen von Kinder- 
oder Jugendgruppen sind, können Mitglieder werden.  

(2) Die Mitglieder müssen ihren Willen zum Einsatz für die Ziele des Vereins 
bekundet und bewiesen haben. Sie müssen der Aufnahme in den Verein zu-
stimmen und sich durch die Unterzeichnung dieser Satzung und des Verhal-
tenskodex zum Schutze von Kindern vor Misshandlungen zum Einsatz für die 
Ziele des Vereins verpflichten. 

(3) Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu terre des hommes stehen, können 
nicht Mitglied werden. Eine Mitgliedschaft erlischt bei Beginn des Arbeitsver-
hältnisses. Diese Bestimmungen gelten nicht für das geschäftsführende Vor-
standsmitglied im Sinne von § 14 (1) e). 

(4) Ein Mitglied kann dem Vorstand jederzeit von einer Arbeitsgruppe benannt 
werden. Korrespondentinnen oder Korrespondenten können frühestens sechs 
Monate nach Erteilung des Korrespondentenstatus die Mitgliedschaft beantra-
gen. Die Benennung durch die Arbeitsgruppe und der Antrag einer Korrespon-
dentin oder eines Korrespondenten muss im jährlichen Turnus bis zum 31. Ja-
nuar eines jeden Jahres erneuert werden. 

(5) Der Vorstand kann gegen die Benennung eines Mitglieds auf der nächsten 
Vorstandssitzung Einspruch erheben und den Antrag auf Mitgliedschaft einer 
Korrespondentin oder eines Korrespondenten ablehnen, soweit die Vorausset-
zungen für die Aufnahme nach § 7 (2) nicht erfüllt sind. 

(6) In diesem Fall sind der abgelehnten Person und gegebenenfalls der Arbeits-
gruppe die Entscheidung und ihre Gründe schriftlich mitzuteilen; § 6 (5) Satz 2 
gilt entsprechend.  

(7) Nichtmitglieder, die in den Vorstand, den wissenschaftlichen Beirat oder den 
Stiftungsrat oder als Revisorinnen oder Revisoren gewählt sind, werden mit 
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Annahme ihrer Wahl bis zum Ausscheiden aus dem Amt Vereinsmitglieder. 
Das geschäftsführende Vorstandsmitglied ist für die Dauer seiner Vorstands-
zugehörigkeit nach § 17 (2) Vereinsmitglied. 

 
¬=U= bêä∏ëÅÜÉå=ÇÉê=jáíÖäáÉÇëÅÜ~ÑíI=^ìëíêáííI=^ìëëÅÜäìëëI=pìëéÉåÇáÉêìåÖ=
1. Die Mitgliedschaft erlischt, wenn die Benennung eines Mitglieds von der Ar-

beitsgruppe oder der Antrag einer Korrespondentin oder eines Korresponden-
ten nicht bis zum 31. Januar eines Jahres erneuert worden ist, sowie durch Aus-
tritt, Ausschluss oder Tod. 

2. Der Vorstand kann Mitglieder ausschließen, die den Verein oder seine Ziele 
schädigen; in dringenden Fällen kann die oder der Vorsitzende bis zur nächsten 
Vorstandssitzung das vorläufige Ruhen der Mitgliedschaft und der Funktionen 
des Mitglieds anordnen. Dem betroffenen Mitglied und gegebenenfalls der Ar-
beitsgruppe ist zuvor Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu geben. 
§ 6 (5) Satz 2 gilt entsprechend; bis zur Abstimmung der Mitgliederversamm-
lung ruhen alle Rechte und Pflichten des betroffenen Mitglieds. 

 
¬=V= _Éáíê®ÖÉ=
Beiträge werden nicht erhoben. 
 
¬=NM=lêÖ~åÉ=ÇÉë=sÉêÉáåë=
Die Organe des Vereins sind: 
a) die Mitgliederversammlung, 
b) die Regionalkonferenzen, 
c) die Delegiertenkonferenz, 
d) der Vorstand, 
e) die Revisorinnen oder Revisoren, 
f) der wissenschaftliche Beirat 
 
¬=NN=jáíÖäáÉÇÉêîÉêë~ããäìåÖ=
(1) Die Mitgliederversammlung 

a) wählt alle zwei Jahre in getrennten Wahlgängen als Mitglieder des Vor-
stands 
• die Vorsitzende oder den Vorsitzenden, 
• die Schatzmeisterin oder den Schatzmeister und  
• die Föderationsdelegierte oder den Föderationsdelegierten, 

b) bestätigt die fünf von den Regionalkonferenzen nach § 12 (2) a) benannten 
regionalen Vorstandsmitglieder, 

c) wählt alle zwei Jahre zwei Revisorinnen oder Revisoren und 
d) wählt alle zwei Jahre die von der Mitgliederversammlung zu bestimmen-

den Mitglieder des Stiftungsrats, 
Die Mitgliederversammlung kann die nach b) benannten Vorstandsmitglieder 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen ablehnen. In 
diesem Fall wählt die Mitgliederversammlung von sich aus diese Vorstands-
mitglieder. Das Gleiche gilt, wenn von einer Regionalkonferenz kein regiona-
les Vorstandsmitglied benannt wird.  

(2) Die Mitgliederversammlung  
a) entscheidet über Satzungsänderungen, 
b) nimmt die Berichte der von ihr gewählten oder bestätigten Organe entge-

gen und entscheidet über die Entlastung des Vorstands.  
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c) legt den Zuschnitt der fünf Regionen und die Zahl der von jeder Region 
gemäß § 12 (4) zu entsendenden Delegierten fest, 

d) bestimmt die Regularien der Wahl der Delegierten für die Delegiertenkon-
ferenz, 

e) entscheidet in den übrigen in dieser Satzung oder in dem Statut der Ge-
meinschaftsstiftung terre des hommes genannten Fällen. 

(3) Jährlich findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. Die schriftliche 
Einberufung aller Mitglieder veranlasst der oder die Vorsitzende spätestens 
vier Wochen im voraus unter Angabe von Ort, Zeit und beabsichtigter Tages-
ordnung.  

(4) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann vom Vorstand unter Wah-
rung der in Abs. 3 genannten Frist jederzeit einberufen werden. Sie muss ferner 
einberufen werden, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich 
unter Angabe der verlangten Tagesordnung beantragt, eine solche Mitglieder-
versammlung soll spätestens acht Wochen nach Eingang des Antrags abgehal-
ten werden.  

(5) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig, soweit die Satzung nicht anderes bestimmt.  

(6) Über die Mitgliederversammlung ist eine alle Beschlüsse enthaltende Nieder-
schrift anzufertigen. Das Nähere regelt die Mitgliederversammlung in einer 
Geschäftsordnung. 

 
¬=NO=oÉÖáçå~äâçåÑÉêÉåòÉå=
(1) Die Mitglieder gehören je nach ihrem Wohnort einer von fünf Regionen an, 

deren Zuschnitt gemäß § 11 (2) c) von der Mitgliederversammlung festgelegt 
wird. Die Mitglieder einer Region sollen über die Regionalkonferenzen am 
Meinungsaustausch und an der Willensbildung des Vereins teilnehmen.  

(2) Jede Regionalkonferenz  
a) benennt vor einer Vorstandswahl ein regionales Vorstandsmitglied und 
b) wählt im Jahr vor der Delegiertenkonferenz die von ihr zu entsendenden 

Delegierten, deren Anzahl gemäß § 11 (2) c) von der Mitgliederversamm-
lung festgelegt wird.  

(3) Die regionalen Vorstandsmitglieder und die Delegierten sind ihrer jeweiligen 
Regionalkonferenz berichtspflichtig.  

(4) Die Regionalkonferenzen finden mindestens einmal jährlich statt. Das Nähere 
regelt die Mitgliederversammlung in einer für alle Regionalkonferenzen ein-
heitlichen Geschäftsordnung. 

 
¬=NP=aÉäÉÖáÉêíÉåâçåÑÉêÉåò=
(1) Die Delegiertenkonferenz besteht aus dem Vorstand und 58 Delegierten, und 

zwar 
a) 26 Delegierten der Regionalkonferenzen,  
b) 14 Delegierten der Geschäftsstelle und 
c) 18 Delegierten der Projektpartnerorganisationen. 
Das Nähere regelt die Mitgliederversammlung in einer Delegiertenordnung.  

(2) Die Delegiertenkonferenz  
a) legt Grundsätze der Projekt-, Kampagnen-, Lobby- und Öffentlichkeitsar-

beit fest,  
b) bestimmt die Schwerpunkte der Projekt- und Kampagnenarbeit und gibt 

Anregungen für die künftige Arbeit des Vereins. 
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(3) Die Delegiertenkonferenz tritt alle drei Jahre zu einer ordentlichen Sitzung 
zusammen. Die Einladung erfolgt durch den Vorstand unter Angabe der Ta-
gesordnung mit einer Frist von mindestens zwei Monaten.  

(4) Die Delegiertenkonferenz tagt vereinsöffentlich. Sie ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Delegierten erschienen ist. Die Delegierten der Ge-
schäftsstelle und der Projektpartnerorganisationen sind in der Delegiertenkon-
ferenz stimmberechtigt, ohne Vereinsmitglied zu sein. Das Nähere regelt die 
Delegiertenkonferenz in einer Geschäftsordnung. 

 
¬=NQ=sçêëí~åÇ=
(1) Dem Vorstand gehören an 

a) die oder der Vorsitzende,  
b) die Schatzmeisterin oder der Schatzmeister, 
c) die oder der Föderationsdelegierte, 
d) fünf regionale Vorstandsmitglieder, 
e) das für die Leitung der Geschäftsstelle verantwortliche (geschäftsführende) 

Vorstandsmitglied, 
f) das wissenschaftliche Vorstandsmitglied. 

(2) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich.  
Vertretungsberechtigt sind  
• die oder der Vorsitzende, 
• die Schatzmeisterin oder der Schatzmeister und 
• das geschäftsführende Vorstandsmitglied  
jeweils mit einem anderen Vorstandsmitglied. 

(3) Die Amtszeit der in § 11 (1) a) und b) genannten ehrenamtlichen Vorstands-
mitglieder beträgt zwei Jahre ; sie bleiben bis zur Wahl eines neuen Vorstands 
im Amt. Wiederwahl ist zulässig; die Mitgliederversammlung kann jedoch 
durch eine allgemeine Regelung die zulässige Gesamtamtszeit beschränken. 
Die Berufung des geschäftsführenden Vorstandsmitglieds und seine Amtszeit 
richten sich nach § 17 (2), die Berufung und Amtszeit des wissenschaftlichen 
Vorstandsmitglieds nach § 16 (2) und (3).  

(4) Bei vorzeitigem Ausscheiden des oder der Vorsitzenden oder der Schatzmeis-
terin oder des Schatzmeisters wählt der Vorstand für die Zeit bis zur nächsten 
ordentlichen Mitgliederversammlung aus seiner Mitte eine Nachfolgerin oder 
einen Nachfolger. Bei vorzeitigem Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern, die 
von der Mitgliederversammlung gewählt oder bestätigt wurden, finden auf der 
nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung, gemäß § 11 (1) a) und b) für 
die restliche Amtszeit Nachwahlen statt. 
Beträgt die Zahl der von der Mitgliederversammlung gewählten oder bestätig-
ten Vorstandsmitglieder durch vorzeitiges Ausscheiden weniger als  vier, sind 
binnen drei Monaten entsprechend § 11 (1) a) und b) gegebenenfalls auch auf 
einer außerordentlichen Mitgliederversammlung für die restliche Amtszeit 
Nachwahlen abzuhalten.  

(5) Den von der Mitgliederversammlung gewählten oder bestätigten Vorstands-
mitgliedern kann auf einer Mitgliederversammlung das Misstrauen ausgespro-
chen werden.  
Ein solches Vorstandsmitglied ist abgewählt, wenn mindestens ein Drittel der 
Mitglieder zur Mitgliederversammlung erschienen ist, die einfache Mehrheit der 
Versammlung dem Vorstandsmitglied das Misstrauen ausspricht und statt dessen 
für die restliche Amtszeit eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger wählt.  
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Die Abberufung des geschäftsführenden Vorstandsmitglieds richtet sich nach 
§17 (2) Satz 3, die Abberufung des wissenschaftlichen Vorstandsmitglieds 
nach § 16 (2) Satz 3. 

 
¬=NR=oÉîáëçêÉå=
(1) Die Amtszeit der beiden Revisorinnen oder Revisoren beträgt zwei Jahre. Wie-

derwahl ist zulässig; die Mitgliederversammlung kann jedoch durch eine all-
gemeine Regel die zulässige Gesamtamtszeit beschränken. Die Revisorinnen 
oder Revisoren dürfen nicht dem Vorstand angehören. Im Falle eines Rücktritts 
können auf einer Mitgliederversammlung für die restliche Amtszeit Nachwah-
len stattfinden.  

(2) Die Revisorinnen oder Revisoren haben die Aufgabe, die wirtschaftliche Ge-
schäftsführung daraufhin zu prüfen, ob  
a) Gesetz und Satzung eingehalten sind, 
b) Einnahmen und Ausgaben begründet und belegt sind, 
c) wirtschaftlich und sparsam verfahren wird. 
Über das Prüfungsergebnis haben sie der Mitgliederversammlung schriftlich zu 
berichten. Das Nähere regelt die Mitgliederversammlung in einer Geschäfts-
ordnung. 

 
¬=NS=táëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê=_Éáê~í=
(1) Dem wissenschaftlichen Beirat gehören mindestens drei und höchstens zehn 

Personen an, die bereit und in der Lage sind, den Verein bei der Verfolgung 
seiner satzungsgemäßen Ziele fachkundig zu beraten. Sie werden vom Vor-
stand ernannt und mit ihrer Ernennung Mitglieder des Vereins. Die Amtszeit 
beträgt zwei Jahre.  

(2) Der Beirat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden; 
§ 14 (3) Satz 1 und 2 gelten entsprechend. Die oder der Vorsitzende des Beirats 
ist zugleich wissenschaftliches Mitglied des Vorstands. Der Beirat kann seine 
Vorsitzende oder seinen Vorsitzenden jederzeit unter Wahl einer Nachfolgerin 
oder eines Nachfolgers abberufen; mit der Abberufung endet das Amt als wis-
senschaftliches Vorstandsmitglied. 

(3) Der wissenschaftliche Beirat tagt mindestens zweimal jährlich. Das Weitere 
regelt der Beirat in einer Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Vorstands 
bedarf. 

 
¬=NT=dÉëÅÜ®ÑíëëíÉääÉ=
(1) Der Verein bedient sich zur Erfüllung seines Auftrags einer Geschäftstelle mit 

hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zu welcher neben der 
Hauptstelle am Sitz des Vereins gegebenenfalls auch Außenstellen an anderen 
Standorten gehören.  

(2) Für die Leitung der Geschäftsstelle berufen die in § 14 (1) a) bis d) genannten 
ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder ein hauptamtliches geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied. Dieses wird mit Beginn des Dienstverhältnisses Mitglied 
des Vereins und tritt in den Vorstand ein; es ist dem Vorstand gegenüber ver-
antwortlich.  

(3) Das Amt als geschäftsführendes Vorstandsmitglied endet im Falle einer fristlo-
sen Kündigung mit der Kündigung, ansonsten mit Beendigung des Dienstver-
hältnisses.  
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(4) Das geschäftsführende Vorstandsmitglied ist bei Entscheidungen in eigener 
Sache und über seine Nachfolge nicht stimmberechtigt. Das Nähere regelt der 
Vorstand in einer Geschäftsordnung.  

 
¬=NU=p~íòìåÖë®åÇÉêìåÖI=^ìÑä∏ëìåÖ=
(1) Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der erschiene-

nen Mitglieder einer Mitgliederversammlung. Anträge auf Satzungsänderung 
müssen spätestens vier Wochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich be-
kannt gegeben werden.  

(2) Über einen Antrag auf Auflösung des Vereins kann nur beschlossen werden, 
wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder an der Versammlung teilnehmen. 
Nehmen weniger Mitglieder teil, so ist innerhalb von sechs Wochen eine neue 
Mitgliederversammlung einzuberufen, die über den Antrag ohne Rücksicht auf 
die Zahl der erschienenen Mitglieder entscheidet. Der Auflösungsbeschluss 
bedarf in jedem Fall einer Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen Mit-
glieder. 

(3) Wird der Verein aufgelöst oder verfolgt der Verein nicht mehr gemeinnützige 
Zwecke, so fällt das Vereinsvermögen zu gleichen Teilen an die Organisatio-
nen amnesty international, Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt, Deutsche 
Welthungerhilfe und Deutscher Kinderschutzbund. Diese Organisationen ha-
ben das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke 
im Sinne von § 2 dieser Satzung zu verwenden. Beschlüsse über die künftige 
Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des zuständigen 
Finanzamtes ausgeführt werden. 

 
¬=NV=fåâê~ÑííêÉíÉå=ìåÇ=§ÄÉêÖ~åÖëêÉÖÉäìåÖÉå=
(1) Die Neufassung der Satzung tritt am Tag nach der Eintragung ins Vereinsregis-

ter in Kraft. Die bisherige Satzung tritt am gleichen Tag außer Kraft.  
(2) Die nächste Delegiertenkonferenz findet im Jahre 2006 statt. Alle Delegierten 

werden im Jahre 2005 neu gewählt. 
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Verhaltenskodex  
zum Schutz von Kindern 

(gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung) 
(Beschlossen von der Mitgliederversammlung vom 19. und 20. Juni 2004) 

 
fK= mê®~ãÄÉä=
ENF= aáÉ=aìêÅÜëÉíòìåÖ=ÇÉê=rkJhçåîÉåíáçå=ΩÄÉê=ÇáÉ=oÉÅÜíÉ=ÇÉë=háåÇÉë=áëí=ÑΩê=

íÉêêÉ=ÇÉë=ÜçããÉë=~äë=háåÇÉêÜáäÑëïÉêâ=áåíÉÖê~äÉê=_Éëí~åÇíÉáä=ÇÉë=ÉáÖÉåÉå=
e~åÇÉäåëK=íÉêêÉ=ÇÉë=ÜçããÉë=îÉêéÑäáÅÜíÉí=ëáÅÜ=Ç~êìã=~ìÅÜ=áã=ÉáÖÉåÉå=^êJ
ÄÉáíëòìë~ããÉåÜ~åÖ=ï~ÅÜë~ã=òì=ëÉáå=ÖÉÖÉåΩÄÉê=àÉÇÉê=cçêã=îçå=háåÇÉêJ
êÉÅÜíëîÉêäÉíòìåÖÉåI=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=ÇÉê=jáëëÜ~åÇäìåÖ=îçå=háåÇÉêåK=íÉêêÉ=ÇÉë=
ÜçããÉë=ä®ëëí=ëáÅÜ=Ç~ÄÉá=îçå=ÇÉå=áã=cçäÖÉåÇÉå=ÖÉå~ååíÉå=mêáåòáéáÉå=äÉáíÉåK=

EOF= háåÇÉê=ëáåÇ=áå=îáÉäÑ®äíáÖÉê=tÉáëÉ=ÇÉê=dÉÑ~Üê=îçå=jáëëÜ~åÇäìåÖÉå=~ìëÖÉJ
ëÉíòíK=råíÉê=jáëëÜ~åÇäìåÖ=ÉáåÉë=háåÇÉë=áëí=~ää=Ç~ë=òì=îÉêëíÉÜÉåI=ï~ë=ÇÉã=
háåÇ=ÇáêÉâí=çÇÉê=áåÇáêÉâí=ëÅÜ~ÇÉí=çÇÉê=ëÉáåÉ=`Ü~åÅÉå=îÉêêáåÖÉêíI=ëáÅÜ=ÖÉJ
ëìåÇ=ìåÇ=áå=páÅÜÉêÜÉáí=òì=ÉáåÉã=bêï~ÅÜëÉåÉå=òì=ÉåíïáÅâÉäåK=jáëëÜ~åÇJ
äìåÖÉå=â∏ååÉå=áå=cçêã=éÜóëáëÅÜÉê=ìåÇ=éëóÅÜáëÅÜÉê=_êìí~äáí®íI=sÉêå~ÅÜä®ëJ
ëáÖìåÖ=ëçïáÉ=ëÉñìÉääÉê=ìåÇ=Éãçíáçå~äÉê=^ìëÄÉìíìåÖ=ëí~ííÑáåÇÉåK=

 
ffK= mêáåòáéáÉå=
EPF= íÉêêÉ=ÇÉë=ÜçããÉë=îÉêéÑäáÅÜíÉí=ëáÅÜI=Ç~ë=háåÇ=Ó=ëÉáåÉê=båíïáÅâäìåÖ=ÖÉã®≈=Ó=

~äë=ÉáÖÉåëí®åÇáÖÉå=jÉåëÅÜÉå=òì=ÄÉíê~ÅÜíÉå=ìåÇ=òì=~ÅÜíÉåK=aÉã=háåÇ=ïÉêJ
ÇÉå=~ääÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=áå=_ÉòìÖ=~ìÑ=ëÉáåÉå=^åëéêìÅÜ=~ìÑ=pÅÜìíò=ìåÇ=ëÉáåÉ=
oÉÅÜíÉ=áå=ÉáåÉê=ÑΩê=Ç~ë=háåÇ=îÉêëí®åÇäáÅÜÉå=tÉáëÉ=ÖÉÖÉÄÉåK==

EQF= íÉêêÉ=ÇÉë=ÜçããÉë=ÉêãìíáÖí=áå=ëÉáåÉå=^êÄÉáíëòìë~ããÉåÜ®åÖÉå=~ääÉ=háåÇÉê=
áÜêÉã=^äíÉê=ìåÇ=áÜêÉê=éÉêë∏åäáÅÜÉå=oÉáÑÉ=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇI=áÜêÉ=_ÉÇΩêÑåáëëÉI=
_ÉÇÉåâÉå=ìåÇ=fåíÉêÉëëÉå=~ìëòìÇêΩÅâÉå=ìåÇ=ëÉäÄëí=píÉääìåÖ=òì=båíëÅÜÉáJ
ÇìåÖÉå=òì=åÉÜãÉåK=aáÉ=^ìëë~ÖÉå=ÇÉê=háåÇÉê=ëáåÇ=Éêåëí=òì=åÉÜãÉåI=áÜåÉå=
áëí=áå=~ääÉå=páíì~íáçåÉå=dÉÜ∏ê=òì=ëÅÜÉåâÉå=áã=páååÉ=ÉáåÉê=hìäíìê=ÇÉê=lÑJ
ÑÉåÜÉáí=ÑΩê=ÇáÉ=^åäáÉÖÉå=ìåÇ=t~ÜêåÉÜãìåÖÉå=ÇÉê=háåÇÉêK==

ERF= íÉêêÉ=ÇÉë=ÜçããÉë=ïÉáëí=~ääÉ=ÉÜêÉå~ãíäáÅÜÉå=ìåÇ=Ü~ìéí~ãíäáÅÜÉå=jáí~êÄÉáJ
íÉêáååÉå=ìåÇ=jáí~êÄÉáíÉê=~ìÑ=ÇáÉ=ÄÉëçåÇÉêÉå=^åÑçêÇÉêìåÖÉå=~å=Ç~ë=ÉáÖÉåÉ=
sÉêÜ~äíÉå=háåÇÉêå=ÖÉÖÉåΩÄÉê=Üáå=ìåÇ=ÑçêÇÉêí=ëáÉ=~ìÑI=ÇáÉ=ÖÉÄçíÉåÉ=t~ÅÜJ
ë~ãâÉáí=òìã=pÅÜìíò=îçå=háåÇÉêå=~ìÑòìÄêáåÖÉåK=

ESF= íÉêêÉ=ÇÉë=ÜçããÉë=ÉêÖêÉáÑí=ìãÖÉÜÉåÇ=~ääÉ=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜÉå=~Çãáåáëíê~íáîÉå=ìåÇ=
Çáëòáéäáå~êáëÅÜÉå=j~≈å~ÜãÉå=áã=c~ääÉ=ÉáåÉë=ÄÉÖêΩåÇÉíÉå=sÉêÇ~ÅÜíë=~ìÑ=Éáå=
ÇáÉ=dêìåÇë®íòÉ=ÇÉë=sÉêÉáåë=çÇÉê=ÇáÉ=tΩêÇÉ=ÇÉë=háåÇÉë=îÉêäÉíòÉåÇÉë=sÉêJ
Ü~äíÉåK=íÉêêÉ=ÇÉë=ÜçããÉë=îÉêéÑäáÅÜíÉí=ëáÅÜ=Ç~ÄÉá=~ìÅÜI=åçíïÉåÇáÖÉ=àìêáëíáJ
ëÅÜÉ=j~≈å~ÜãÉå=ãáí=båíëÅÜäçëëÉåÜÉáí=ÇìêÅÜòìÑΩÜêÉåK=

ETF= íÉêêÉ=ÇÉë=ÜçããÉë=áåÑçêãáÉêí=ÇáÉ=ÉÜêÉå~ãíäáÅÜÉå=ìåÇ=Ü~ìéí~ãíäáÅÜÉå=jáíJ
~êÄÉáíÉêáååÉå=ìåÇ=jáí~êÄÉáíÉê=ìãÑ~ëëÉåÇ=ΩÄÉê=ÇáÉ=ÉáÖÉåÉå=áåíÉêåÉå=j~≈J
å~ÜãÉå=ÄÉòΩÖäáÅÜ=ÇÉë=háåÇÉêëÅÜìíòÉë=ìåÇ=èì~äáÑáòáÉêí=ëáÉ=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=
ïÉáíÉêK=

EUF= íÉêêÉ=ÇÉë=ÜçããÉë=áåÑçêãáÉêí=~ääÉ=m~êíåÉêçêÖ~åáë~íáçåÉå=ΩÄÉê=ÇÉå=íÉêêÉ=ÇÉë=
ÜçããÉëJsÉêÜ~äíÉåëâçÇÉñ=òìã=pÅÜìíò=îçå=háåÇÉêå=îçê=jáëëÄê~ìÅÜK=fã=
o~ÜãÉå=ÇÉë=m~êíåÉêÇá~äçÖÉë=áåáíááÉêí=ìåÇ=Ñ∏êÇÉêí=íÉêêÉ=ÇÉë=ÜçããÉë=_Éê~J
íìåÖÉå=ΩÄÉê=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜÉ=j~≈å~ÜãÉå=ìåÇ=ïáêâìåÖëîçääÉ=mê®îÉåíáçåëéçäáJ
íáâK=
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fffK= sÉêÉáåÄ~êìåÖÉå=ÑΩê=ÇáÉ=ÉÜêÉå~ãíäáÅÜÉ=ìåÇ=Ü~ìéí~ãíäáÅÜÉ=jáí~êÄÉáí=
EVF= aáÉ=jáí~êÄÉáíÉêfååÉå=îçå=íÉêêÉ=ÇÉë=ÜçããÉë=îÉêéÑäáÅÜíÉå=ëáÅÜI=háåÇÉê=îçê=

jáëëÜ~åÇäìåÖÉå=òì=ëÅÜΩíòÉåK=_Éá=^åòÉáÅÜÉå=îçå=ÄòïK=eáåïÉáëÉå=~ìÑ=
jáëëÜ~åÇäìåÖÉå=áååÉêÜ~äÄ=ÇÉê=^êÄÉáíëòìë~ããÉåÜ®åÖÉ=îçå=íÉêêÉ=ÇÉë=
ÜçããÉë=ïÉåÇÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=jáí~êÄÉáíÉêfååÉå=ìãÖÉÜÉåÇ=~å=ÇáÉ=òìëí®åÇáÖÉå=
píÉääÉå=ÖÉã®≈=^êíK=fs=ENOF=ìåÇ=s=ENQF=ÑΩê=_Éê~íìåÖ=ìåÇ=ÉîíäK=ïÉáíÉêÉë=e~åJ
ÇÉäåK==

ENMF=aáÉ=jáí~êÄÉáíÉêáååÉå=ìåÇ=jáí~êÄÉáíÉê=îçå=íÉêêÉ=ÇÉë=ÜçããÉë=îÉêéÑäáÅÜíÉå=
ëáÅÜ=áã=páååÉ=ÇÉê=rkJhçåîÉåíáçå=ΩÄÉê=ÇáÉ=oÉÅÜíÉ=ÇÉë=háåÇÉë=ìåÇ=ÇÉê=çK~K=
mêáåòáéáÉå=~ääÉ=sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉåI=ÇáÉ=òì=ÉáåÉê=ëÉñìÉääÉå=çÇÉê=Éãçíáçå~äÉå=
^ìëÄÉìíìåÖ=çÇÉê=òì=ÉáåÉê=~åÇÉêÉå=cçêã=îçå=jáëëÜ~åÇäìåÖ=îçå=háåÇÉêå=
ÑΩÜêÉå=â∏ååíÉåI=òì=ìåíÉêä~ëëÉåK==

ENNF=aáÉ=jáí~êÄÉáíÉêfååÉå=îçå=íÉêêÉ=ÇÉë=ÜçããÉë=îÉêéÑäáÅÜíÉå=ëáÅÜ=ÇìêÅÜ=råíÉêJ
ëÅÜêáÑí=òìê=báåÜ~äíìåÖ=ÇáÉëÉë=hçÇÉñK=cΩê=ÉÜêÉå~ãíäáÅÜÉ=jáí~êÄÉáíÉêfååÉå==
ÑáåÇÉå=ÇáÉ=ëéÉòáÉääÉå=sÉêÉáåÄ~êìåÖÉå=ÖÉã®≈=^êíK=fs=^åïÉåÇìåÖK=cΩê=
Ü~ìéí~ãíäáÅÜÉ=jáí~êÄÉáíÉêfååÉå=ÑáåÇÉå=ÇáÉ=ëéÉòáÉääÉå=sÉêÉáåÄ~êìåÖÉå=ÖÉãK=
^êíK=s=^åïÉåÇìåÖK=

 
fsK= péÉòáÉääÉ=sÉêÉáåÄ~êìåÖÉå=ÑΩê=ÇáÉ=ÉÜêÉå~ãíäáÅÜÉ=jáí~êÄÉáí=
ENOF=aáÉ=ÉÜêÉå~ãíäáÅÜÉå=jáí~êÄÉáíÉêáååÉå=ìåÇ=jáí~êÄÉáíÉê=îçå=íÉêêÉ=ÇÉë=

ÜçããÉë=ïÉåÇÉå=ëáÅÜ=ÄÉá=ÉáåÉã=ÇáÉëÉã=hçÇÉñ=ïáÇÉêëéêÉÅÜÉåÇÉå=sÉêÜ~äJ
íÉå=îçå=ÉÜêÉå~ãíäáÅÜÉå=ìåÇ=Ü~ìéí~ãíäáÅÜÉå=jáí~êÄÉáíÉêfååÉå=~å=ÇáÉ=îçã=
sçêëí~åÇ=ÄÉ~ìÑíê~ÖíÉå=^åëéêÉÅÜé~êíåÉêfååÉåK=^ääÉå=ÉÜêÉå~ãíäáÅÜÉå=jáí~êJ
ÄÉáíÉêfååÉå=ëíÉÜí=ÇáÉ=e~åÇêÉáÅÜìåÖ=ÊpáÅÜÉêÉ=o®ìãÉ=ÑΩê=háåÇÉê=ëÅÜ~ÑÑÉåÂ=
òìê=sÉêÑΩÖìåÖK=

ENPF=sçêëí~åÇ=ìåÇ=ÄÉå~ååíÉ=^åëéêÉÅÜéÉêëçåÉå=ëáåÇ=áã=c~ääÉ=ÇÉê=råíÉêêáÅÜíìåÖ=
ΩÄÉê=sÉêÇ~ÅÜíëãçãÉåíÉ=òìã=ìãÖÉÜÉåÇÉå=e~åÇÉäå=áã=páååÉ=ÇÉê=mêáåòáJ
éáÉå=ÇáÉëÉë=sÉêÜ~äíÉåëâçÇÉñ=îÉêéÑäáÅÜíÉíK=a~òì=ÖÉÜ∏êí=ÖÖÑK=ÇáÉ=báåäÉáíìåÖ=
àìêáëíáëÅÜÉê=pÅÜêáííÉ=ìåÇ=ÇÉë=sÉêÑ~ÜêÉåë=òìã=^ìëëÅÜäìëë=~ìë=ÇÉã=sÉêÉáå=
íÉêêÉ=ÇÉë=ÜçããÉëK=

=
sK= péÉòáÉääÉ=sÉêÉáåÄ~êìåÖÉå=ÑΩê=ÇáÉ=Ü~ìéí~ãíäáÅÜÉ=jáí~êÄÉáí=
ENQF=aáÉ=Ü~ìéí~ãíäáÅÜÉå=jáí~êÄÉáíÉêfååÉå=îçå=íÉêêÉ=ÇÉë=ÜçããÉë=ïÉåÇÉå=ëáÅÜ=

ÄÉá=ÉáåÉã=ÇáÉëÉã=hçÇÉñ=ïáÇÉêëéêÉÅÜÉåÇÉå=sÉêÜ~äíÉå=îçå=ÉÜêÉå~ãíäáÅÜÉå=
jáí~êÄÉáíÉêfååÉå=çÇÉê=Ü~ìéí~ãíäáÅÜÉå=jáí~êÄÉáíÉêfååÉå=~å=ÇÉå=áå=ÇÉê=dÉJ
ëÅÜ®ÑíëëíÉääÉ=ÉáåÖÉêáÅÜíÉíÉå=háåÇÉêëÅÜìíòJ^ìëëÅÜìëë=Ehp^FK=aÉã=^ìëëÅÜìëë=
ÖÉÜ∏êÉå=ÉáåEÉF=sÉêíêÉíÉêfå=ÇÉê=dÉëÅÜ®ÑíëäÉáíìåÖI=ÉáåEÉF=sÉêíêÉíÉêfå=ÇÉê=jáíJ
~êÄÉáíÉêëÅÜ~Ñí=ìåÇ=ÉáåEÉF=ÉñíÉêåÉ=c~ÅÜÄÉê~íÉêfå=~åK=^ääÉ=Ü~ìéí~ãíäáÅÜÉå=
jáí~êÄÉáíÉêfååÉå=ÉêÜ~äíÉå=ÇáÉ=e~åÇêÉáÅÜìåÖ=ÊpáÅÜÉêÉ=o®ìãÉ=ÑΩê=háåÇÉê=
ëÅÜ~ÑÑÉåÂK=
aáÉ=jáí~êÄÉáíÉêfååÉå=â∏ååÉå=ëáÅÜ=àÉÇÉêòÉáíI=~ìÅÜ=áã=sçêÑÉäÇ=îÉêíê~ìäáÅÜ=
ìåÇ=çÜåÉ=k~ãÉåëåÉååìåÖ=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=ÉñíÉêåÉ=c~ÅÜâê~Ñí=ÄÉê~íÉå=ä~ëëÉåK=

ENRF=aÉê=hp^=áëí=áã=c~ääÉ=ëÉáåÉê=råíÉêêáÅÜíìåÖ=òìã=ìãÖÉÜÉåÇÉå=e~åÇÉäå=áã=
páååÉ=ÇÉê=mêáåòáéáÉå=ÇáÉëÉë=hçÇÉñ=îÉêéÑäáÅÜíÉíK=a~òì=ÖÉÜ∏êí=ÖÖÑK=ÇáÉ=báåäÉáJ
íìåÖ=àìêáëíáëÅÜÉê=pÅÜêáííÉ=ìåÇ=~êÄÉáíëêÉÅÜíäáÅÜÉê=j~≈å~ÜãÉåK=a~ë=k®ÜÉêÉ=
êÉÖÉäí=ÉáåÉ=_ÉíêáÉÄëîÉêÉáåÄ~êìåÖK=

 


